
Kieler Mieterverein
Der Kieler Mieterverein lädt zu seiner Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, den 8. Juni 2023, um 19.00 Uhr in „Die Pumpe“, 
Haßstraße 22, 24103 Kiel, ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Ehrung von Vereins

mitgliedern
3. Jahresbericht 2022
4. Kassenbericht 2022
5. Revisionsbericht 2022
6. Aussprache zu den Berichten

7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahlen 

a. 2. Vorsitzende:r 
b. Kassierer:in
c. Beisitzer:in

9. Anträge
10. Verschiedenes

Auch in diesem Jahr soll die Treue unserer langjährigen Mit-
glieder gewürdigt werden. Insofern bitten wir alle, die geehrt 
werden möchten, sich bis zum 28. April 2023 bei uns zu mel-
den.

Aufgrund der immer noch angespannten Lage und um ent-
sprechende, notwendige Vorkehrungen treffen zu können, 
bitten wir Mitglieder, die an der Versammlung teilnehmen 
möchten, sich bis zum 26. Mai 2023 in unserer Geschäftsstel-
le anzumelden. Bitte haben Sie für diesen Umstand Ver-
ständnis.

Über eventuelle Hygieneregeln werden wir die Teilnehmen-
den rechtzeitig im Vorfeld informieren.

Zudem bitten wir Sie, Ihren Mitgliedsausweis mitzubringen, 
da er zugleich als Stimmkarte dient. Für Bewirtung und Ver-
pflegung wird gesorgt.

Sollte aufgrund der Coronapandemie eine Präsenzveranstal-
tung nicht möglich sein, werden wir uns mit den angemelde-
ten Mitgliedern unverzüglich in Verbindung setzen.

Der Vorstand
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Vereine freuen sich über positive Bewertungen
Wer unzufrieden ist, neigt 
eher dazu, dieses kundzutun, 
als jemand, der zufrieden ist. 
Zudem kommt es leider vor, 
dass auch Vermieter:innen 
eine negative Bewertung on-
line abgeben. Zwar fassen 
die Mietervereine letzteres 
grundsätzlich als Lob auf – 
ärgerlich bleibt es trotzdem, 
da die Gesamtbewertung dar-

unter leidet und man nicht 
erkennen kann, dass es sich 
um Vermietende handelt.
In eigener Sache erlauben 
wir uns daher, zufriedene 
Mitglieder zu ermutigen, po-
sitive Onlinebewertungen 
abzugeben. Das ist für viele 
von entscheidender Bedeu-
tung dafür, ob sie sich für 
eine Mitgliedschaft im Mie-

terverein entscheiden oder 
anderweitig Rat suchen. 
Je mehr Mitglieder die Mie-
tervereine auf sich vereinen 
können, desto eher ist es 
möglich, politische Entschei-
dungsträger:innen für die Po-
sitionen des DMB zu gewin-
nen und desto leichter ist es, 
 erfolgreiche Öffentlichkeits-
arbeit zu gestalten, die miet-

rechtliche Themen aus Sicht 
der Mieter:innenschaft be-
leuchtet.
Mit anderen Worten: Je mehr 
Mitglieder gewonnen werden 
können, desto wahrscheinli-
cher ist es, dass das Mietrecht 
mieter:innenfreundlicher 
wird. Daher würden wir uns 
sehr freuen, wenn Sie gute 
Erfahrungen mit einer guten 
Bewertung honorieren.  n

LEG: Situation in Kiel spitzt sich zu
Viele konnten bereits aus der Presse 
entnehmen, dass sich durch den Ver-
kauf der Immobilien der KIV (Kieler Im-
mobilienverwaltung GmbH) im Stadtteil 
Gaarden an die LEG Probleme und Un-
gereimtheiten ergeben haben, wogegen 
sich die Mieter:innen zur Wehr setzen.
Im Einzelnen geht es um die Betriebs- 

und Heizkostenabrechnung 2021, Män-
gel in den Objekten und Mieterhöhun-
gen. 
In Zeiten angespannter Wohnungs-
märkte und steigender Kosten bangen 
viele um ihre Mietverhältnisse mit dem 
Ergebnis, dass sie ihre Rechte nicht 
wahrnehmen.

Insofern ist es umso bedeutender, wenn 
Mieter:innen sich organisieren und ge-
meinsam gegen Vermietende wenden. 
Dies passiert gerade in Kiel: Mieter:in-
nen in Gaarden wenden sich nicht nur 
an die Presse, um auf die Missstände 
hinzuweisen, sondern sprechen auch 
die Politik an. Auch der Mieterverein 
steht Mitgliedern und Ratsuchenden 
zur Seite.  n
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In eigener Sache
Liebe Mitglieder des Kieler Mieterver-
eins, wir benötigen Ihre Unterstützung!
Da wir aktuell täglich sehr viel Post und 
E-Mails bekommen, bitten wir um Ihre 
Mithilfe, die Arbeitsabläufe einfacher 
und damit effektiver zu gestalten:
1. Geben Sie bitte bei jedem Schrei-

ben Ihren Vor- und Nachnamen 
und Ihre Mitgliedsnummer an, um 

die Zuordnung zu erleichtern.
2. Bei E-Mails übermitteln Sie 

Anlagen bitte im Word-, PDF- und 
JPG-Format gebündelt in einer 
Datei.

3. Sammeln Sie die entscheidenden 
Informationen nach Möglichkeit in 
einer E-Mail-Nachricht.

4. Für komplexe Sachverhalte und 
umfangreiche Beratungen wie 

Mieterhöhungen, Heiz- und 
Betriebskostenabrechnungen etc. 
bitten wir Sie, frühzeitig einen 
Beratungstermin zu vereinbaren.

5. Bitten um Rückruftermine können 
wir in der Regel nicht erfüllen.

Wir bitten um Ihr Verständnis und be-
danken uns für Ihr Mitwirken.

Ihr Kieler Mieterverein ■

Einladung zur Mitgliederversammlung
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Wohnungsübergabe
Was müssen Mieter:innen beachten?

Gerade in der aktuellen Zeit, 
in der fast überall in 
 Schleswig-Holstein ein ange-
spannter Wohnungsmarkt 
herrscht, sind Mieter:innen 
erleichtert, wenn sie eine 
passende Wohnung gefun-
den haben. Manche achten 
aus persönlichen Gründen 
bzw. wegen Zeitdruck nicht 
auf jede Kleinigkeit bei der 
Wohnungsübergabe oder 
denken nicht an potenzielle 
Gefahren bei der Wohnungs-
übergabe. Daher ist es wich-
tig, dass Mieter:innen bei der 
Übergabe einige entschei-
dende Punkte bedenken.
So besteht grundsätzlich kei-
ne Verpflichtung von Mie-
ter:innen oder Vermieter:in-
nen, ein Übergabeprotokoll 
anzufertigen. Es kann jedoch 
notwendig sein, da der Zu-
stand der Wohnung bei Miet-
beginn entscheidend für 
 Auseinandersetzungen mit 
Vermietenden sein kann. 
An dieser Stelle sei mitge-
teilt, dass juristisch gesehen 
die vorbehaltlose Entgegen-
nahme des Mietobjektes (bei 
Mietbeginn) den vertrags-
gemäßen (Soll-)Zustand der 
Wohnung festhält. Das be-
deutet, dass ein eventueller 
„Mangel“ vor Vertragsbeginn 
nicht nur schriftlich festge-
halten werden sollte, son-
dern auch mit einer Abhilfe-
frist für Vermietende zu 

versehen ist. Logischerweise 
können sich Mieter:innen 
dann auch nicht im Rahmen 
von Gewährleistungsrechten 
(Mietminderung, Ersatzvor-
nahme, Zurückbehaltungs-
recht) auf diesen „Mangel“ 
beziehen. 
Insofern raten wir allen – 
auch wenn es aufwendig ist 
oder als unnötig erachtet 
wird: Fertigen Sie bei Bezug 
einer neuen Wohnung ein 
Übergabeprotokoll an. Sollte 
Ihnen kein Formular zur Ver-
fügung stehen, wenden Sie 
sich gerne an Ihren zuständi-
gen Mieterverein. 
Inhaltlich ist von besonderer 
Bedeutung, dass alle „Män-
gel“ bzw. Gegebenheiten fest-
gehalten werden, die von 
Vermieter:innen vor oder im 
Laufe des Mietverhältnisses 
behoben werden sollen. Al-
lerdings sollte auch der aktu-
elle Zustand schriftlich fixiert 
werden. Dabei ist ebenfalls 
empfehlenswert, die Überga-
be mit Zeugen durchzufüh-
ren. Des Weiteren kann es 
hilfreich sein, Fotos zu ferti-
gen.
Gleichzeitig ist ein Übergabe-
protokoll immer ratsam. Man 
sichert sich nämlich auch da-
für ab, dass man bei Auszug 
keine Dinge instand zu set-
zen hat, die bereits durch 
Vormieter:innen verursacht 
wurden.   n

N
achrichten aus dem

 Landesverband Schlesw
ig-H

olstein/Kiel

Dreiste Vermieter:innen 1
In unserer Rubrik „Dreiste 
Vermieter:innen“ müssen 
wir von einem neuen Fall be-
richten. Die MIAG GmbH hat 
ihre Mieter:innen in einer 
Damper Immobilie kürzlich 
angeschrieben und mitge-
teilt, dass künftig eine mo-
natliche Pauschale für die 
Nachsortierung von Müll ein-
geführt werde, die mindes-
tens 20 Euro pro Mietpartei 
betragen werde. 
So geht es selbstverständlich 
nicht! Zwar gehören solche 
Kosten, soweit sie erforder-
lich sind, grundsätzlich zu 
umlagefähigen Müllgebüh-
ren, eine pauschale Einfüh-
rung einer Umlage jenseits 
der Betriebskosten, die dann 
auch noch je nach Arbeitsan-
fall variabel sein soll, ist hin-
gegen unzulässig und wäre 

nur durch eine Vereinbarung 
der Mietvertragsparteien 
möglich. Keinesfalls können 
Vermietende es einseitig ein-
führen. Wenn das zulässig 
wäre, wäre nämlich eine ein-
seitige Vertragsänderung 
möglich und Mieter:innen 
würde das ihnen zustehende 
Belegeinsichtnahmerecht im 
Rahmen der Betriebskosten-
abrechnung genommen. Das 
sollte einem Großvermieter 
eigentlich bekannt sein!  n

Dreiste Vermieter:innen 2
Eine weitere Dreistigkeit 
spielte sich in Kiel ab. Ein 
Vermieter sprach, vertreten 
durch eine bekannte Vermie-
terorganisation, seiner Mie-
terin gegenüber eine Eigen-
bedarfskündigung aus. So 
weit, so unerfreulich, wenn-
gleich mittlerweile leider 
auch nicht mehr ungewöhn-
lich. 
Gerade in Zeiten angespann-
ter Wohnungsmärkte nutzen 
immer mehr Vermietende 
die Eigenbedarfskündigung, 
oft um ältere Mietverhältnis-
se zu beenden, die in ihren 
Augen nicht mehr profitabel 
sind, oder auch, um ver-
meintlich unliebsame Mie-
ter:innen loszuwerden, die 
ihre Rechte wahrnehmen, 
oder um die Immobilie ohne 
bestehendes Mietverhältnis 
gewinnbringender zu veräu-
ßern. 

Da die Rechtsprechung den 
gesetzlichen Rahmen seit 
langer Zeit immer vermie-
ter:innenfreundlicher ausge-
füllt hat, werden die Möglich-
keiten, sich erfolgreich gegen 
eine solche Kündigung zur 
Wehr zu setzen, immer wei-
ter eingeschränkt. 
Zurück zum Fall. Die Beson-
derheit dieser Kündigung lag 
darin, dass der Mieterin zu-
nächst mitgeteilt wurde, dass 
der Vermieter beabsichtigt, 
die Immobilie zu veräußern 
und dann – als Sahnehäub-
chen – ein Kaufangebot mit 
einer Annahmefrist von ei-
ner Woche unterbreitete. 
Da fehlen einem dann doch 
die Worte. Bleibt nur zu hof-
fen, dass das zuständige Ge-
richt im Falle einer Räu-
mungsklage deutlich macht, 
wo für Vermietende die Gren-
zen verlaufen.  n

Kieler Mieterverein sucht 
 Reinigungskraft
Wir suchen für die Kieler Geschäftsstelle eine Reinigungs-
kraft (zweimal wöchentlich).
Nähere Einzelheiten können unter der Rufnummer 
0431/97 91 90 besprochen werden. ■
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